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Mandantenbrief   Februar 2018

1.  Endgültiger Ausfall einer privaten Kapitalforderung als steuerlich       
  anzuerkennender Verlust

In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) am 24.10.2017 entschiedenen Fall gewährte 
ein Steuerpflichtiger einem Dritten ein verzinsliches Darlehen. Über das Vermögen 
des Darlehensnehmers wurde das Insolvenzverfahren eröffnet, sodass auch keine 
Rückzahlung der Darlehenssumme mehr erfolgte. Der Steuerpflichtige meldete die 
noch offene Darlehensforderung zur Insolvenztabelle an und machte den Ausfall 
der Darlehensforderung als Verlust bei den Einkünften aus Kapitalvermögen 
geltend. Dem folgten Finanzamt und Finanzgericht (FG) nicht.

Der Bundesfinanzhof hingegen entschied dazu, dass der endgültige Ausfall einer 
Kapitalforderung nach Einführung der Abgeltungsteuer zu einem steuerlich 
anzuerkennenden Verlust in der privaten Vermögenssphäre führt. 

Ein steuerbarer Verlust aufgrund eines Forderungsausfalls liegt aber erst dann 
vor, wenn endgültig feststeht, dass keine Rückzahlungen mehr erfolgen. Dafür 
reicht die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Schuldners 
i. d. R. nicht aus. Etwas anderes gilt, wenn die Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
mangels Masse abgelehnt wird oder aus anderen Gründen feststeht, dass keine 
Rückzahlung mehr zu erwarten ist. 

Anmerkung: Diese Entscheidung hat für die Praxis eine erhebliche Bedeutung. 
Inwieweit die Finanzverwaltung ihre anderweitige Rechtsauffassung nach dieser 
Entscheidung des BFH damit aufgeben wird, bleibt abzuwarten. Grundsätzlich 
sollte nunmehr auch in Altfällen überprüft werden, ob bisher nicht anerkannte 
Forderungsverluste verfahrensrechtlich noch geltend gemacht werden können. Das 
ist bei Steuerfestsetzungen unter Vorbehalt der Nachprüfung durch Änderungsantrag 
möglich. 
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2. Verluste aus der Veräußerung einer Lebensversicherung

Erträge aus „Alt-Lebensversicherungen“, die vor dem 1.1.2005 abgeschlossen 
wurden, bleiben steuerfrei, wenn sie nicht vor Ablauf von zwölf Jahren in Anspruch 
genommen oder veräußert werden; ansonsten werden sie steuerpflichtig.

Diese Erträge gehören seit der Abgeltungsteuer zu den Einkünften aus 
Kapitalvermögen. Wird eine solche Lebensversicherung nunmehr vor Ablauf von 
zwölf Jahren mit Verlust verkauft, können die Verluste nach einer Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs (BFH) vom 14.3.2017 mit anderen positiven Kapitaleinkünften 
verrechnet werden. 

In dem vom BFH entschiedenen Fall war ein Steuerpflichtiger Versicherungsnehmer 
einer vom 1.9.1999 bis zum 1.9.2011 laufenden fondsgebundenen Lebensversicherung. 
Versicherte Person war seine Ehefrau. Am 1.3.2009 verkaufte er seine Ansprüche 
aus dem Versicherungsvertrag an die Ehefrau. Der Kaufpreis entsprach dem Wert 
des Deckungskapitals.

Da er zum Zeitpunkt des Verkaufs die auf 60 Monate beschränkten Beiträge 
vollständig gezahlt hatte, ergab sich für ihn ein Veräußerungsverlust. Diesen 
Verlust machte er in seiner Einkommensteuererklärung als negative Einkünfte 
aus Kapitalvermögen geltend. Zu Recht, wie der BFH bestätigt.

Anmerkung: Wie die Finanzverwaltung auf dieses Urteil reagiert, bleibt abzuwarten.

3. Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer zur Verwaltung von  
 Immobilien

Steuerpflichtige können Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer als 
Werbungskosten oder Betriebsausgaben in Höhe von bis zu 1.250 € im Jahr abziehen, 
wenn für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur 
Verfügung steht. Die Beschränkung der Höhe nach gilt dann jedoch nicht, wenn 
das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen 
Betätigung bildet.

In seiner Entscheidung vom 8.3.2017 stellt der Bundesfinanzhof (BFH) dazu fest, dass 
das Einkommensteuergesetz abschließend bestimmt, unter welchen Voraussetzungen 
und in welcher Höhe Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer abziehbar 
sind. Der Gesetzgeber typisiert die Abzugsvoraussetzungen, indem er sie auf die 
zwei im Gesetz genannten Fallgruppen – kein anderer Arbeitsplatz, Mittelpunkt 
der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung – begrenzt. 

Im entschiedenen Fall erklärte ein Steuerpflichtiger u. a. im Rahmen der Einkünfte 
aus Vermietung und Verpachtung Aufwendungen für einen Raum als Kosten für ein 
häusliches Arbeitszimmer in Höhe von insgesamt 3.445 €. Das Finanzgericht (FG) 
erkannte die Aufwendungen steuerlich nicht an. Der BFH verwies das Urteil zur 
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erneuten Prüfung an das FG und stellt dazu fest: „Kommt das FG unter Beachtung 
der gesetzlichen Regelungen zur Darlegungs- und Beweislast zu dem Ergebnis, 
dass die Verwaltung der privat genutzten Immobilie und die sonstigen privaten 
Tätigkeiten des Klägers in dem streitigen Raum im Verhältnis zur steuerrelevanten 
Nutzung des Arbeitszimmers als untergeordnet einzustufen sind und der Raum 
ausschließlich oder nahezu ausschließlich zur Erzielung von steuerbaren Einnahmen 
genutzt worden ist, sind die Aufwendungen für das streitige Zimmer als häusliches 
Arbeitszimmer sowie als Arbeitsmittel zu berücksichtigen.“

4. Übergangsregelung für Schönheitsreparaturen

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit drei Urteilen vom 14.6.2016 entschieden, 
dass zu den anschaffungsnahen Herstellungskosten sämtliche Aufwendungen 
für bauliche Maßnahmen gehören, die im Rahmen einer Instandsetzung und 
Modernisierung im Zusammenhang mit der Anschaffung des Gebäudes anfallen. 
Dazu zählen sowohl Aufwendungen zur Herstellung der Betriebsbereitschaft durch 
Wiederherstellung funktionsuntüchtiger Gebäudeteile sowie Aufwendungen für 
eine über den ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung 
des Gebäudes und auch die Schönheitsreparaturen. Der BFH bezieht auch 
diese Aufwendungen – in Änderung seiner bisherigen Rechtsprechung – in die 
anschaffungsnahen Herstellungskosten ein, sodass insoweit kein sofortiger 
Werbungskostenabzug möglich ist.

Danach müssen sämtliche Kosten für bauliche Maßnahmen, die im Rahmen 
einer im Zusammenhang mit der Anschaffung des Gebäudes vorgenommenen 
Sanierung anfallen, zusammengerechnet werden. Übersteigt die Gesamtsumme 
der innerhalb von drei Jahren angefallenen Renovierungskosten – netto ohne 
Umsatzsteuer – sodann 15 % der Anschaffungskosten des Gebäudes, kann der 
Aufwand nur nach den AfA-Regelungen abgeschrieben werden.

Der BFH stellte zudem klar, dass bei der Prüfung, ob die Aufwendungen für 
Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen zu anschaffungsnahen 
Herstellungskosten führen, bei einem aus mehreren Einheiten bestehenden 
Gebäude nicht auf das gesamte Gebäude, sondern auf den jeweiligen selbstständigen 
Gebäudeteil abzustellen ist, wenn das Gesamtgebäude unterschiedlich genutzt 
wird. Maßgeblich ist insoweit, ob die Gebäudeteile in verschiedenen Nutzungs- 
und Funktionszusammenhängen stehen. 

Das Bundesfinanzministerium teilt nunmehr in einem Schreiben vom 20.10.2017 
mit, dass es die Grundsätze der BFH-Urteile in allen offenen Fällen anwenden will. 
Es soll jedoch nicht beanstandet werden, wenn auf Antrag des Steuerpflichtigen 
abweichend hiervon die bisherige BFH-Rechtsprechung zur Behandlung der 
Schönheitsreparaturen auf Sachverhalte weiter angewendet wird, bei denen der 
Kaufvertrag bzw. ein ihm gleichstehender Rechtsakt vor dem 1.1.2017 abge-
schlossen wurde.
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5. Anliegerbeiträge zum Straßenausbau keine „haushaltsnahen   
 Dienstleistungen“?

Anliegerbeiträge zum Ausbau von Gehwegen und Straßenbeleuchtung fallen nicht 
unter die sog. „haushaltsnahen Handwerkerleistungen“ und können demnach 
auch nicht steuerlich berücksichtigt werden. Das ist zumindest die Auffassung 
des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz (FG) in seiner Entscheidung vom 18.10.2017.

Im entschiedenen Fall musste eine Eigentümerin Vorausleistungen für den Ausbau 
von Gehwegen und Straßenbeleuchtungen zahlen. Das Finanzamt versagte 
die beantragte Steuerermäßigung; dem folgte das FG. Zwar ist inzwischen 
anerkannt, dass eine „haushaltsnahe“ Leistung nicht nur dann vorliegt, wenn sie 
im umschlossenen Wohnraum oder bis zur Grenze des zum Haushalt gehörenden 
Grundstücks erbracht wird. Der Begriff „im Haushalt“ ist vielmehr räumlich-
funktional auszulegen und kann auch Bereiche jenseits der Grundstücksgrenzen 
umfassen. 

Nicht ausreichend ist allerdings, dass die Leistung (nur) „für“ den Haushalt erbracht 
wird. Ein solcher Fall lag hier vor, weil das Grundstück bereits erschlossen bzw. 
an das öffentliche Straßennetz angeschlossen war und die Anliegerbeiträge nur 
für die Herstellung der Gehwege und Straßenlampen erhoben wurden. 

Bitte beachten Sie! Zu dem Thema ist bereits ein Verfahren vor dem Bundesfinanzhof 
(BFH) unter dem Aktenzeichen VI R 50/17 anhängig. Hierzu gibt es zwei gegenläufige 
Urteile von Finanzgerichten, sodass nunmehr der BFH als letzte Instanz den 
Sachverhalt klären muss. Betroffene Steuerpflichtige können bei ablehnendem 
Bescheid mit Bezug auf das anhängige Verfahren Einspruch einlegen und das 
Ruhen desselben beantragen.

6. Heimunterbringung von Ehegatten

Steuerpflichtige können Aufwendungen für die krankheitsbedingte Unterbringung 
in einem Alten- und Pflegeheim als außergewöhnliche Belastung steuerlich geltend 
machen, soweit ihnen zusätzliche Aufwendungen erwachsen. Solche Aufwendungen 
sind aber im Grundsatz um eine Haushaltsersparnis zu kürzen, es sei denn, der 
Pflegebedürftige behält seinen normalen Haushalt bei.

Nunmehr entschied der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 4.10.2017, dass für 
jeden Ehegatten eine Haushaltsersparnis anzusetzen ist, wenn beide Ehegatten 
krankheitsbedingt in einem Alten- und Pflegeheim untergebracht sind. Denn die 
Eheleute sind beide durch die Aufgabe des gemeinsamen Haushalts um dessen 
Fixkosten wie Miete oder Zinsaufwendungen, Grundgebühr für Strom, Wasser 
etc. sowie Reinigungsaufwand und Verpflegungskosten entlastet. Zudem ist 
der Ansatz einer Haushaltsersparnis in Höhe der ersparten Verpflegungs- und 
Unterbringungskosten für jeden Ehegatten zur Vermeidung einer Doppelbegünstigung 
geboten. 
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7. Klarstellung zur Umsatzsteuer bei Vermietung mit Einrichtung

Unternehmen, die Vermietung von Wohn- und Schlafräumen zur kurzfristigen 
Beherbergung von Fremden bereithalten, sind von der Umsatzsteuer nicht befreit. 
Die „Vermietung und Verpachtung von Grundstücken“ ist hingegen steuerfrei. 

Leistungen wie Einrichtungsgegenstände, die für die Nutzung einer gemieteten 
Immobilie nützlich oder sogar notwendig sind, können im Einzelfall entweder 
Nebenleistungen darstellen oder mit der Vermietung untrennbar verbunden sein 
und mit dieser eine einheitliche Leistung bilden. 

Mit Urteil vom 11.11.2015 entschied der Bundesfinanzhof dazu, dass die 
Umsatzsteuerbefreiung auch die Vermietung möblierter Räume oder Gebäude 
umfasst, wenn diese auf Dauer angelegt ist. Im entschiedenen Fall ging es um 
die Überlassung von Inventar eines Pflegeheims als Nebenleistung.

Mit Schreiben vom 8.12.2017 ändert das Bundesfinanzministerium nunmehr 
seine anderslautende Auffassung und gibt das auch in einem geänderten 
Umsatzsteuererlass bekannt. Danach heißt es: Die Steuerbefreiung erstreckt 
sich in der Regel auch auf mitvermietete oder mitverpachtete Einrichtungs-
gegenstände, z. B. auf das bewegliche Büromobiliar oder das bewegliche Inventar 
eines Seniorenheims.

Bitte beachten Sie! Die Vermietung und Verpachtung von „Betriebsvorrichtungen“ 
(Maschinen und sonstigen Vorrichtungen, die zu einer Betriebsanlage gehören) 
ist selbst dann umsatzsteuerpflichtig, wenn diese wesentliche Bestandteile des 
Grundstücks sind.

8. Rechnungszinsfuß für Pensionsrückstellungen vor dem    
 Bundesverfassungsgericht

Nach Auffassung des Finanzgerichts Köln (FG) ist der Gesetzgeber zwar befugt, 
den Rechnungszinsfuß zur Ermittlung von Pensionsrückstellungen zu typisieren, 
er muss aber in regelmäßigen Abständen prüfen, ob die festgelegte Typisierung 
noch der Realität entspricht. Nach seiner Feststellung ist der Rechnungszinsfuß 
seit 1982 mit 6 % unverändert geblieben. Dadurch hat er sich mittlerweile so 
weit von der Realität entfernt, dass er vom Gesetzgeber hätte überprüft und 
gegebenenfalls korrigiert werden müssen. 

Diese fehlende Überprüfung und Anpassung führt nach Auffassung des FG zur 
Verfassungswidrigkeit. Es hat deshalb mit Beschluss vom 12.10.2017 entschieden, 
eine Beurteilung des Bundesverfassungsgerichts über die Verfassungsmäßigkeit 
des Rechnungszinsfußes einzuholen.

Anmerkung: Je höher der Rechnungszinsfuß, desto weniger darf ein Unternehmen 
der Pensionsrückstellung zuführen. Folge ist eine höhere steuerliche Belastung. 
Im vorgelegten Verfahren verminderte sich die handelsbilanzielle Rückstellung 
(Zinsfuß 3,89 %) in der Steuerbilanz um ca. 2,4 Mio. €.
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Fälligkeitstermine      Fällig am 
               

Umsatzsteuer (mtl.),       12.02.2018
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.)
Gewerbesteuer, Grundsteuer     15.02.2018
Sozialversicherungsbeiträge     26.02.2018     
__________________________________________________________

Basiszinssatz          seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
nach § 247 Abs. 1 BGB           1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 %
maßgeblich für die Berechnung    1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 %
von Verzugszinsen      1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 %
  
__________________________________________________________

Verzugszinssatz 
ab 1.1.2002:   Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz 
(§ 288 BGB)   + 5 Prozentpunkte Rechtsgeschäfte mit   
    Nichtverbrauchern (abgeschlossen bis   
    28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte  
    Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern  
    (abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz  
    +9 Prozentpunkte zzgl.  40 € Pauschale
__________________________________________________________  

Verbraucherpreisindex   
(2010 = 100)   2017: November = 109,9; Oktober = 109,6;  
    September = 109,6; August = 109,5, Juli =   
    109,4; Juni = 109,0; Mai 108,8; April = 109,0;  
    März = 109,0; Februar = 108,8; Januar = 108,1

    

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 

http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex

__________________________________________________________  

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt 
kann jedoch nicht übernommen werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



7

Baumgartner & Partner PartG mbB  Steuerberater, Rechtsanwalt  www.baumgartnerpartner.com

Düsseldorf
Baumgartner & Partner  PartG mbB
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40221 Düsseldorf 
Deutschland
Telefon +49 211 88242-396
Fax +49 211 88242-200
E-Mail sekretariat@baumgartnerpartner.com

Frankfurt
Baumgartner & Partner  PartG mbB
Bockenheimer Landstraße 51-53 
60325 Frankfurt am Main 
Deutschland
Telefon +49 69 7167377-0
Fax +49 69 7167377-10
E-Mail sekretariat.frankfurt@baumgartnerpartner.com

Hamburg
Baumgartner & Partner  PartG mbB
Große Johannisstraße 19 
20457 Hamburg 
Deutschland
Telefon +49 40 3496168-0
Fax +49 40 3496168-20
E-Mail sekretariat.hamburg@baumgartnerpartner.com

München
Baumgartner & Partner  PartG mbB
Widenmayerstraße 18
80538 München 
Deutschland
Telefon +49 89 2388644-0
Fax +49 89 2388644-20
E-Mail sekretariat.muenchen@baumgartnerpartner.com

Stuttgart
Baumgartner & Partner  PartG mbB
Königstraße 26 
70173 Stuttgart 
Deutschland
Telefon +49 711 18567-319
Fax +49 711 18567-450
E-Mail sekretariat@baumgartnerpartner.com

Nürnberg
Baumgartner & Partner  PartG mbB
Hohenburger Straße 53 
92289 Ursensollen 
Deutschland
Telefon +49 9628 92364-0
Fax +49 9628 92364-40
E-Mail sekretariat@baumgartnerpartner.com

Luxemburg
Baumgartner & Partner  GmbH
1B, Heienhaff 
1736 Senningerberg 
Luxembourg
Telefon +352 26340-371
Fax +352 26945-589
E-Mail sekretariat.luxemburg@baumgartnerpartner.com

Zürich
Baumgartner & Partner  PartG mbB
Brandschenkestrasse 45 
8002 Zürich 
Schweiz
Telefon +41 44 20593-30
Fax +41 44 20593-40
E-Mail sekretariat.zuerich@baumgartnerpartner.com

Standorte

Haftungsausschluss:

Bei den in diesem Mandantenbrief enthaltenen Informationen handelt es sich um unverbindliche Hinweise. Der Newsletter/Mandantenbrief 

soll auf aktuelle Themen in ausgewählten Rechtsgebieten, z.B. des Wirtschafts- und Steuerrechts, aufmerksam machen und eine erste Orien-

tierung geben. Hierdurch kann eine Rechts- und Steuerberatung nicht ersetzt werden. Der Newsletter/Mandantenbrief wird mit größtmöglicher 

Sorgfalt erstellt. Gleichwohl kann keine Haftung für den Inhalt  übernommen werden. Für weitere Rückfragen sowie eine konkrete Beratung 

im Einzelfall stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.

Dieser Mandantenbrief unterliegt dem Urheberrecht. Jede Verwertung, z.B. Vervielfältigung, Bearbeitung, Einspeicherung, Verarbeitung, 

bedarf der vorherigen Zustimmung der Baumgartner & Partner PartG mbB.
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